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§1 Allgemeines 

(1) Folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen (im Folgenden AGB) von uns, agrimed GmbH, vertreten durch 
Herrn Dr. Christian Matthes (im Folgenden AGRIMED genannt), sind Bestandteil aller geschlossenen Verträge. 

(2) Entgegenstehende Geschäftsbedingungen des Auftraggebers/Kunden/Bestellers sind nur dann wirksam, 
wenn sie von AGRIMED ausdrücklich schriftlich anerkannt werden. 

§ 2 Verträge nur mit Unternehmern und Kaufmännern 

(1) Unser Angebot richtet sich nur an Unternehmer und Kaufmänner. Nur mit ihnen schließen wir wirksame 
Verträge, nicht hingegen mit Verbrauchern. 

(2) Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei 
Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit 
handelt, § 14 BGB. 

(3) Kaufmann ist, wer ein Handelsgewerbe betreibt oder aus anderen Rechtsgründen im Handelsgesetzbuch als 
Kaufmann eingeordnet wird, §§ 1, 2 HGB. 

(4) Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend 
weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können, § 13 
BGB. 

§ 3 Unverbindliche Angaben, Vertragsschluss 

(1) Alle Angaben zu unseren angebotenen Leistungen und Preisen, sei es auf unserer Internetpräsenz oder in 
sonstiger Weise, auch in übersendeten Kostenanschlägen, sind vor Vertragsschluss freibleibend und 
unverbindlich. 

(2) Unsere Präsentation, sei es auf unserer Internetpräsenz oder in sonstiger Weise, und die Übersendung 
eines Kostenanschlags stellen keine rechtlich bindenden Vertragsangebote der AGRIMED dar. Es handelt sich 
um eine unverbindliche Aufforderung an den Kunden, uns ein Angebot zu machen (so genannte invitatio ad 
offerendum). 

(3) Informations- und Verfügbarkeitsanfragen begründen keine Vertragsbeziehung. 

(4) Verträge werden ausschließlich dadurch wirksam geschlossen, dass wir ein Angebot des Kunden annehmen. 
Die Annahme können wir innerhalb einer Woche erklären. 

§ 4 Überlassene Unterlagen 

(1) An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Besteller überlassenen Unterlagen, wie z.B. 
Kalkulationen, Spezifikationen etc., behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen 
dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, wir erteilen dazu dem Besteller unsere 
ausdrückliche schriftliche Zustimmung. 

(2) Soweit wir das Angebot des Bestellers nicht innerhalb der Frist von § 3 Abs. 4 S. 2 annehmen, sind diese 
Unterlagen uns unverzüglich zurückzusenden. 

  



§ 5 Preise, Zahlungsart 

(1) Von AGRIMED angegebenen Preise sind netto, enthalten also nicht die gesetzliche Mehrwertsteuer. 

(2) Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise ab Werk, ausschließlich 
Verpackung. Kosten der Verpackung, Analysekosten o.ä. werden gesondert in Rechnung gestellt. 

(3) Die Zahlung hat ausschließlich auf das auf dem Rechnungsbeleg genannte Konto zu erfolgen. 

(4) Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher, besonderer Vereinbarung zulässig. 

(5) Sofern keine Festpreisabrede getroffen wurde, bleiben angemessene Preisänderungen wegen veränderter 
Lohn-, Material- und Vertriebskosten für Lieferungen, die 3 Monate oder später nach Vertragsabschluss 
erfolgen, vorbehalten. 

§ 6 Fälligkeit, Verzug, Aufrechnung, Zurückbehaltung 

(1) Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind alle Rechnungen nach Zugang fällig und spätestens 8 Tage nach 
Rechnungsstellung und Lieferung zu zahlen. Bei Überschreitung dieser Zahlungsfrist tritt Verzug ohne Mahnung 
ein. 

(2) Bei Zahlungsverzug werden Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der 
Europäischen Zentralbank berechnet. Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt 
vorbehalten. Genauso besteht bei einem Zahlungsverzug des Kunden das Recht der AGRIMED, die eigene 
weitere Leistung zurückzubehalten. 

(3) Abrechnungen gelten als anerkannt, wenn der Auftraggeber nicht unverzüglich der Abrechnung 
widerspricht, spätestens innerhalb von 10 Tagen. 

(4) Kommt es aufgrund eines vertragswidrigen Verhaltens des Auftraggebers nicht zu einer vollständigen 
Vertragserfüllung, so besteht gleichwohl der Anspruch der AGRIMED auf volle Vergütung. 

(5) Der Kunde kann nur mit rechtskräftig festgestellten oder von der AGRIMED schriftlich anerkannten 
Ansprüchen aufrechnen. 

(6) Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Kunde nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf 
demselben Vertragsverhältnis mit der AGRIMED beruht. 

(7) Die AGRIMED ist berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Auftraggebers Zahlungen zunächst 
auf dessen ältere Schulden anzurechnen. 

§ 7 Haftung der AGRIMED, Mängelrüge, Verjährung 

1) Unwesentliche Fehler sind dem Kunden zumutbar. In ihrem Fall bestehen keine Ansprüche gegen die 
AGRIMED. Mängelansprüche bestehen insbesondere nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der 
vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher 
Abnutzung oder Verschleiß wie bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder 
nachlässiger Behandlung, Lagerung oder aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem 
Vertrag nicht vorausgesetzt sind. 

(2) Es gelten für den Auftraggeber die Untersuchungs- und Rügepflichten des § 377 HGB, auch für Werk- und 
Dienstleistungen der AGRIMED. Die Rüge hat in Text- oder Schriftform zu erfolgen. Unterlässt der Auftraggeber 
die unverzügliche Rüge, so ist er mit ihr später ausgeschlossen, es sei denn, dass es sich um einen Mangel 
handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. 

(3) Grundsätzlich besteht nur eine Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 



(4) Bei leichter Fahrlässigkeit haftet AGRIMED nur bei Verletzung vertragswesentlicher Pflichten 
(Hauptpflichten), wenn sie einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie übernommen hat. 
Hauptpflichten sind Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt 
erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. 

(5) Bei einer fahrlässigen Pflichtverletzung - egal ob grob oder leicht fahrlässig - haftet AGRIMED nur für den 
vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden, der auf höchstens den Vertragswert beschränkt ist. Bei einer 
Pflichtverletzung durch Erfüllungsgehilfen, die nicht gesetzliche Vertreter oder leitende Angestellte sind, gilt 
dies auch im Falle einer vorsätzlichen Pflichtverletzung. 

(6) Ausgenommen von diesen Haftungsbeschränkungen (Absätze 3 – 5) ist die Haftung für Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Gleiches gilt auch im Falle des Verschuldens eines 
Erfüllungsgehilfen. 

(7) Sämtliche Ansprüche, auch Mängelansprüche verjähren innerhalb von einem Jahr. Ausgenommen ist die 
Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie für sonstige 
Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen. Gleiches gilt auch im 
Falle des Verschuldens eines Erfüllungsgehilfen. 

(8) Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen 
sich erhöhen, weil die von uns gelieferte Ware nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des 
Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen 
Gebrauch. 

(9) Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur insoweit, als der Besteller mit seinem 
Abnehmer keine über die gesetzlich zwingenden Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen 
hat. 

§ 8 Lieferzeit 

(1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der 
Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. 

(2) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind 
wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu 
verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. 

(3) Sofern vorstehende Voraussetzungen nach Abs. 2 vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs 
oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in 
Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist. 

(4) Bei nicht erfolgter oder nicht rechtzeitiger Selbstbelieferung gerät AGRIMED gegenüber dem Besteller nicht 
in Verzug. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von AGRIMED zu vertreten ist, insbesondere 
bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit dem Zulieferer. 

(5) Wir haften nicht im Fall des von uns nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführten Lieferverzugs. 

(6) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers wegen eines Lieferverzuges bleiben unberührt. 

§ 9 Gefahrübergang bei Versendung 

(1) Wird die Ware auf Wunsch des Bestellers an diesen versandt, so geht mit der Absendung an den Besteller, 
spätestens mit Verlassen des Werks/Lagers die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen 
Verschlechterung der Ware auf den Besteller über. 



(2) Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die 
Frachtkosten trägt. 

§ 10 Eigentumsvorbehalt 

Gelieferte Sachen, insbesondere auch im Rahmen eines Werkvertrages gelieferte Teile und Materialien, 
bleiben bis zur vollständigen Bezahlung der kompletten Forderung aus der zugrundeliegenden 
Geschäftsverbindung Eigentum der AGRIMED und dürfen nicht weiterveräußert werden. 

§ 11 Geheimhaltung 

(1) Der Kunde verpflichtet sich, sämtliche vertraulichen Informationen, die im Zusammenhang mit der 
Vertragsabwicklung bekannt werden, vertraulich zu behandeln und nicht gegenüber Dritten zu offenbaren oder 
anderweitig zu verwenden. Unter vertraulich sind dabei alle Informationen zu verstehen, die nicht allgemein 
bekannt sind und die entweder von uns als vertraulich eingestuft werden oder bei denen sich aus den 
Umständen ergibt, dass sie als vertraulich behandelt werden sollen. Nicht als vertraulich gelten Informationen, 
die dem Auftraggeber bekannt waren, bevor sie ihm von uns offenbart wurden sowie Informationen, die ohne 
ein Verschulden der jeweiligen Vertragspartei allgemein zugänglich werden. 

(2) Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch über die Beendigung des Vertragsverhältnisses hinaus 
unbegrenzt. 

(3) Der Auftraggeber verpflichtet sich für jeden Fall der verschuldeten Zuwiderhandlung gegen die vorstehende 
Vereinbarung, eine Vertragsstrafe in Höhe der Vertragssumme zu zahlen. 

§ 12 Anwendbares Recht 

Auf die mit der AGRIMED geschlossenen Verträge ist ausschließlich deutsches Recht anwendbar, unter 
Ausschluss des deutschen internationalen Privatrechts. Dies gilt auch, wenn der Kunde die Leistungen von 
einem anderen Land als Deutschland aus in Anspruch nimmt. 

§ 13 Gerichtsstand 

Es wird für alle Streitigkeiten, die sich aus einem Vertrag mit der AGRIMED oder im Zusammenhang mit einem 
zu Grunde liegenden Vertrag mit der AGRIMED ergeben, Darmstadt als Gerichtsstand vereinbart. 

§ 14 Schlussbestimmungen 

(1) Änderungen und Ergänzungen dieser AGB einschließlich Änderungen dieser Klausel bedürfen zu ihrer 
Rechtswirksamkeit der Schriftform. 

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder die Wirksamkeit durch einen später 
eintretenden Umstand verlieren, bleibt die Wirksamkeit im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen 
Bestimmung soll diejenige wirksame Regelung treten, deren Wirkungen der Zielsetzung am nächsten kommen, 
die die Vertragsparteien mit der unwirksamen Bestimmung verfolgt haben. 
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